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Flurbereinigungsgericht Minchen, Beschluss vom 12.03.2013 - 13 AS 13.493 (Lieferung 2014)

Leitsatze

Der Erlass der vorlaufigen Anordnung ist nicht auf die fur das Unternehmen im engeren

1 . Sinne notwendigen Flachen (etwa der Strallenanlagen) beschrankt, sondern auch far
Flachen mdglich, die fir Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen fur Eingriffe in Natur und
Landschaft oder voriibergehend als Arbeitsstreifen vorgesehen sind.

2 Die Sicherung zugesagter - bei Nichtabruf unter Umstanden verfallender - 6ffentlicher
. Zuschusse stellt grundsatzlich einen im finanziellen Interesse aller Teilnehmer
bestehenden, beachtlichen Dringlichkeitsgrund dar.

Aus den Grunden

15 Von einer erforderlichen Dringlichkeit im Hinblick auf die Verwirklichung des Unternehmens ist dann
auszugehen, wenn die MaBnahme nicht bis zum Erlass des Flurbereinigungsplans und seiner Ausflihrung
warten kann. Dabei wird es bei einer Unternehmensflurbereinigung oft sowohl im Interesse des Tragers des
Unternehmens als auch in dem der Gesamtheit der Teilnehmer der Flurbereinigung liegen, dass mit der
Umsetzung des Unternehmens bereits vor Erlass und Ausfuhrung des Flurbereinigungsplans begonnen wird,
damit die mit dem Unternehmen verbundenen Eingriffe im Flurbereinigungsplan sachgerecht bewaltigt
werden kénnen. Diese Notwendigkeit macht es regelmaRig erforderlich, die Ausfuhrung des Unternehmens
vorzuziehen (vgl. NdsOVG, B.v. 26.2.2009 - 15 MF 6/09 - RdL 2009, 157 <= RzF - 67 - zu § 36 Abs. 1 FlurbG
>; VGH BW, B.v. 9.4.1986 - 7 S 3361/85 - NVwZ 1986, 490/491 <= RzF - 53 - zu § 36 Abs. 1 FlurbG>). Dabei
ist der Erlass der vorlaufigen Anordnung nicht auf die fir das Unternehmen im engeren Sinne notwendigen
Flachen (etwa der Stralenanlagen) beschrankt, sondern auch fur Flachen maglich, die fur Ausgleichs- und
ErsatzmaRnahmen flr Eingriffe in Natur und Landschaft oder vortibergehend als Arbeitsstreifen vorgesehen
sind (Wingerter in Schwantag/Wingerter, Flurbereinigungsgesetz, 8. Aufl. 2008, § 88 Rn. 7).

16 Nach Malgabe dessen liegen dringende Grinde fir die im Wege der vorlaufigen Anordnung verflgten
Entziehung der Besitz- und Nutzungsrechte hinsichtlich der Bedarfsflachen sowie der Flachen fir den
Arbeitsstreifen vor. Bei einem - wie hier - bestandskraftigen Planfeststellungsbeschluss fur ein
StraBenbauvorhaben ist davon auszugehen, dass die neue StraBentrasse dem Wohl der Allgemeinheit dient
und ihre Verwirklichung im offentlichen Interesse dringlich ist (VGH BW, B.v. 7.7.1986 - 7 S 1592/86 - RzF 14
zu § 88 Nr. 3 <Anm. d. Redaktion: jetzt = RzF - 14 - zu § 88 Nr. 3 FlurbG>; Wingerter, a.a.0. § 88 Rn. 11a).
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17 Die von den Antragstellern angefuhrte Vorgeschichte des Flurbereinigungsverfahrens stellt die
dargelegte Dringlichkeit des Entzugs der Besitz- und Nutzungsrechte fir die o.a. Flachen nicht in Frage. Es
kommt nicht darauf an, ob das Unternehmensflurbereinigungsverfahren schon friher hatte eingeleitet
werden kénnen, sondern darauf, ob die Verwirklichung der StraBenbaumaBnahme nunmehr dringlich ist.
Dies ist hier der Fall. Hierflr spricht nicht allein das Interesse an der Verbesserung der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs auf der ca. 1,8 km langen, teilweise 8,5 % Gefalle aufweisenden Ortsdurchfahrt
von B. (vgl. Wingerter, a.a.0. § 88 Rn. 10), sondern vor allem das Interesse an einer wesentlichen
Verminderung der vom Durchgangsverkehr ausgehenden Immissionsbelastung. Es liegt auf der Hand, dass
bei einem fir StaatsstraBen hohen Verkehrsaufkommen von bis zu 7.900 Kfz/24 h mit bis zu 1.000 LKW/24 h
(bei steigender Tendenz) die Larm- und Luftbelastung so stark ist, dass eine baldige Abhilfe mittels
Errichtung einer Ortsumgehungsstralle im dringenden 6ffentlichen Interesse liegt.

18 Die Sicherung zugesagter - bei Nichtabruf unter Umstanden verfallender - 6ffentlicher Zuschusse stellt
grundsatzlich einen im finanziellen Interesse aller Teilnehmer bestehenden, beachtlichen
Dringlichkeitsgrund dar (BayVGH, B.v. 17.5.2006 - 13 AS 06.977 - juris <= RzF - 129 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2
FlurbG>; NdsOVG, B.v. 26.2.2009 - 15 MF 6/09 - RdL 2009, 157 <= RzF - 67 - zu § 36 Abs. 1 FlurbG>).
Dieser Grundsatz ist entgegen der Auffassung der Antragsteller aber nicht im Umkehrschluss so zu
verstehen, dass bei Vorliegen einer gesicherten Finanzierung keine dringenden Griinde fir eine
Besitzregelung angenommen werden durften.

22 Der Einwand der Antragsteller, das demnachst zu errichtende Briickenbauwerk wiirde mangels
StraBenanschlusses ohnehin quasi als funktionsloser Torso in der Landschaft stehen, weswegen es an der
Dringlichkeit fehle, greift nicht durch. Gemaf den Darlegungen im angefochtenen Bescheid steht die
Ausschreibung der Arbeiten fur die Trassierung der Strecke unmittelbar bevor. Mit dem Beginn dieser
BaumaBnahme sei im Frihjahr d.J. zu rechnen.

Ausgabe: 06.12.2025 Seite 2 von 2



	RzF - 73 - zu § 36 Abs. 1 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


